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Beratungsfolge Sitzung Termin Beratungsstatus
Technischer Ausschuss 2. Sitzung 22.10.2024 öffentlich

beschließend

Betreff: TÖB-Anhörung - sachlicher Teilregionalplan »Freiraumentwicklung“ für die
Planungsregion Oberes EIbtal / Osterzgebirge
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 Abs. 1
Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 6 Absatz 1 des Gesetzes zur
Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen
(Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) und an der Festlegung des
Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung einschließlich des Umfangs und
Detaillierungsgrads des Umweltberichts gemäß § 8 ROG und § 2 Abs. 2
SächsLPIG

Beschlussvorschlag:
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Arnsdorf nimmt den Aufstellungsbeschluss
(Beschluss ‘1V 02/2024 vom 03.06.2024 des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal /
Osterzgebirge für die Erstellung eines neuen Teilregionalplans „Freiraumentwicklung“ zu
Kenntnis. Die Stellungnahme der Gemeinde Arnsdorf ist zu beachten.

Begründung:
Am 3. Juli 2024 hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberes
Elbtal / Ostergebirge einstimmig beschlossen, einen neuen Teilregionalplan zur
Freiraumentwicklung auszustellen. Dieser Plan wird Festlegungen zu den Inhalten
beinhalten, die sich insbesondere aus den Anforderungen des Landesentwicklungsplanes im
Bezug auf Freiraum, Wasserversorgung sowie regionale Grünzüge und Grünzäsuren
ergeben.
Der Hintergrund dieses Beschlusses sind die Normenkontrollurteile des
Oberverwaltungsgerichtes Bautzen vom 23. November 2023 (OVG 1 0 74/21, OVG 1 0
75/21 und OVG 1 0 76/21, durch die die Kapitel 4 - Freiraumentwicklung und 5.2 -

Wasserversorgung des Regionalplans 2020 für unwirksam erklärt wurden. Diese Urteile sind
rechtskräftig.

Innerhalb des Planzeitraumes von ca. 4 Jahren muss das Planverfahren abgeschlossen
werden.
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Die Unterlagen sind abrufbar unter:

https:Ilrpv-elbtalosterz de/repionalolanung/freiraum

https//rpv-elbtalosterz de/regionalplanung/regionalplan-2020

Siehe beiliegende Stellungnahme.

Abstimmergebnis: Soll: 6 + Bürgermeister
Ja- Stimmen: Nein-Stimmen: 1 Stimmenenthaltung:

Signum: &Bürgermeister
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